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rückwärts ift ein Schulgarten angelegt . Werden im Schulzimmer Einzelftühle aufgeftellt , fo beträgt die
Schülerzahl nur 30 . Die Fenfterbrüftungshöhe ift 1,35 m, die Beleuchtung zweifeitig , jedoch mit Ab¬

dämpfung der rechtsfeitig liegenden Fenfter durch Vorhänge . Die Herftellungskoften betrugen 15000 Franken .
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4 . Kapitel .

Schulgefundheitliche Berichte .
Einzelne zum Teil den Bau und die innere Einrichtung der Volksfchul-

häufer betreffende Berichte follen im folgenden auszugsweife vorgeführt werden.
Es find dies :
A ) Das minifterielle Rundfehreiben , betreffend die Pflege der gefundheitlichen Einrichtungen des

Schulhaufes vom n . September 1866;
B ) der im Jahre 1884 erftattete Bericht einer Kommiffion , welche zufolge Minifterialerlafs vom

24 . Januar 1882 zum Zwecke fchulgefundheitlicher Studien eingefetzt wurde ;
C) die minifterielle Verfügung vom 28 . Auguft 1892 , betreffend die Einholung des Gutachtens des

Gefundheitsrates bei der Erbauung von Schulen ;
D) die minifterielle Verordnung vom Jahre 1893 , betreffend die Mafsregeln zur Verhütung von

Epidemien in Volksfchulen ;
E ) den Bericht des Gefundheitsrates vom Seine -Departement vom 4 . Auguft 1893 über die gefund¬

heitlichen Verhältniffe der Schulen.
Am 11 . September 1866 wurde ein minifterielles Rundfehreiben er-

vom laffen , das lieh mit der Pflege der gefundheitlichen Einrichtungen des
n . Septbr . 1866. gchulhaufes befafst .

Zur Vornahme gründlicher Reinigung find die grofsen Ferien zu benutzen.
Es find in diefer Zeit die Höfe zu regeln , um den Tagwäffern einen entfprechen-
den Ablauf zu bieten ; die Pflafterungen und Mauern der Speiferäume , Küchen ,
Gänge u . f. w. find gründlich zu wafchen; die Wände aller Räume , in denen
lieh die Kinder aufhalten , find frifch zu weifsen oder mit Ölfarbe zu ftreichen;
die umfaffende Reinigung der Senkgruben foll ebenfalls um diefe Zeit erfolgen.

Die Aborträume follen Pflafterungen und verkachelte oder mit waffer-
undurchläffigem Anftrich verfehene Wände erhalten , wobei täglich eine zwei¬
malige Reinigung durch Wafchen ftatthaben foll.
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Man entferne alle zerbrochenen oder aufser Gebrauch gefetzten Gegenftände , die oft den Hof , die

Holzlagen und andere Räume einnehmen und überfliifligerweife aufbewahrt werden . Man laffe überall

Licht und Luft eintreten ; es genügt oft die Entfernung einer ungünflig angebrachten Zwifchenwand oder

die Anbringung von Verglafungen mit Fenftern oder Lüftungsflügeln . Die Lehrzimmer und Kleiderab¬

lagen find ausreichend zu lüften ; in letzteren find die Kleidungsftücke ftets frei und fichtbar aufzube¬

wahren . Der genügenden Wafferbefcbaffung für die Wafchftände u . f. w. ift die gröfste Aufmerkfamkeit

zuzuwenden .
Zufolge eines Minifterialerlaffes vom 24. Januar 1882 wurde eine Kom-

miffion zum Zwecke fchulgefundheitlicher Studien und Erhebungen eingefetzt,

die insbefonders die Frage der Schulgeftühle, des Unterrichtsmateriales und der

Unterrichtsmethoden löfen follte. Diefe Kommiflion, welche ihre Studien auch

auf die baulichen Einrichtungen erllreckte , hat im Jahre 1884 Bericht erftattet .

Die wichtigften Punkte diefes Berichtes find folgende : I41 -
0

Kommiffions -

I . Von der Reinlichkeit .
bericht

Die Klaffen find täglich vor Schulbeginn vor und nach Mittag auszukehren.
vom ^ahre l884 '

Der Fufsboden ift wöchentlich einmal aufzuwafchen. Die Fenfter find allmonat¬

lich zu wafchen. Alle Innenwände find während der Zeit der Schulferien einmal

zu tünchen.
Der Ofen im Schulzimmer kann im Frühjahr abgetragen werden und ift erft beim Beginn der

kalten Jahreszeit wieder zufammenzufetzen .
In den Abortanlagen ift das Hinauffteigen auf die Sitze zu verhindern . Die Sitze follen aus Holz

fein. Wo keine Wafferfpülung vorhanden ift , werden Erdklofetts empfohlen.

II . Von der Stellung und der Himmelsrichtung .

Eine luftige und gefunde Lage des Schulhaufes ift wichtiger als eine zen¬

trale Lage . Befonderes Augenmerk wird man bei der Platzwahl auf die Grund-

wafferverhältniffe richten . Der Boden foll leicht zu entwäffern und falls er

durchläffig ift , leicht zu drainieren fein .
Bei der Wahl einfeitiger Beleuchtung ift die Nordlage verboten . Süd- und

Weltlage ift zu vermeiden . Oft- und Nordoftlage empfehlen lieh aus dem Grunde,

weil bei diefen Lagen die Sonne vor Beginn des Unterrichtes in das Lehrzim¬

mer fcheint.
Bei zweifeitiger Beleuchtung empfiehlt es lieh, für die Lehrzimmerachfe die

Nord-Süd- oder Nordoft-Südweftlage zu wählen . Die Oft-Weftlage ift ausgefchlolfen.

Jedem Schulplan ift ein Erläuterungsbericht beizugeben , in welchem der Architekt die Gefichts-

punkte für die Wahl der Himmelsgegend und für die Anordnung der verfchiedenen Schulräume erörtert .

III . Lüftung und Heizung .
Im Winter foll die Temperatur im Lehrzimmer 15 bis 17 Grad C. und

der Feuchtigkeitsgehalt 50 bis 65 Prozent betragen . In Kleinkinderfchulen be¬

trage die Temperatur mindeftens 16 Grad C .
Während jeder Unterrichtspaufe find alle Fenfter zu öffnen. Die verdorbene Zimmerluft ift während

des Unterrichtes durch Öffnungen nahe der Decke zu entfernen , und die frifche, entfprechend vorgewärmte

Luft ift in der Nähe des Fufsbodens einzuleiten.

Die Lehrzimmerfläche für einen Schüler , foll womöglich 1,50 im
, mindeftens

aber 1,00 qm betragen . Die lichte Lehrzimmerhöhe foll 3,50 bis 4,50 m mellen und

wird nur in Ausnahmefällen, bei beftehenden Gebäuden, mit 3,30 m zugeiaffen .

Als ftündliches Lufterfordernis rechnet man 15,00 chm für einen Schüler.

Bei Calorifereanlagen vermeide man fo viel als möglich Metallkonftruktionen .

Die Heizung foll mit grofsen Luftmengen und höchftens 30 Grad C , rechnen . Die Ausftröm -

öffnungen für die warme Luft liegen am beiten an der Fenfterwand . Sammelheizungen find den Einzel¬

heizungen vorzuziehen . Bei der Wahl von Ofen zur Einzelheizung ift auf die nötige Anordnung von

Abfuhrfchläuchen für die verdorbene Zimmerluft Rücklicht zu nehmen . Die Kleiderablagen follen heiz-

und lüftbar eingerichtet werden .
C Hinträger , Volksfchulhäufer . III ,
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IV . Gefundheitspflege des Auges .
Die Beleuchtung der Lehrzimmer hat derart zu erfolgen , dafs das Auge ,

welches in der Tifchhöhe vom fchlechteft beleuchteten Platze , aus dem Fenfter
lieht , noch einen unbedeckten Himmelsftreifen von 0,30 m Höhe unter dem Fenfter-
fturz wahrnimmt . In Volksfchulen ift die zweifeitige Beleuchtung vorzuziehen ,
wobei das Hauptlicht zur linken Seite der Schüler einfallen foll . In Kleinkinder -
fchulen ift die einfeitige Beleuchtung ausgefchloffen .

Die Breite der Fenlterpfeiler foll nie gröfser als jene der Fenfter fein und darf höchftens 1,30 m ■

betragen . Fenftervorhänge follen einfarbig hell fein . Es empfiehlt fich die Anbringung von Vorhang -
käftchen am unteren Teile der Fenfter .

Bei Gasbeleuchtung follen nur Argandbrenner mit Glaszylindern verwendet
werden und ift auf die Anordnung von Gasdruckreglern Rücklicht zu nehmen .
Man rechnet mindeftens i Flamme für je 6 Schüler.

Die Flammen find 2,00 m über dem Fufsboden anzubringen und ift durch eine entfprechende
Deckenlüftung für die Abfuhr der heifsen Verbrennungsgafe zu forgen.

Die Geftühle follen 5 Bedingungen erfüllen :
1 ) Negative oder mindeftens Null -Diftanz .
2) Gröfse der Differenz derart , dafs ein richtiges Sitzen möglich ift.
3 ) Rücklehne in folcher Nähe der Tifchplatte , dafs die Schüler auch beim

Schreibunterricht eine Stütze linden.
4) Fufsbrettanordnung .
5 ) 12 Grad Neigung der Tifchplatte .
Die Entfernung zwifchen Auge und Schrift foll in Kleinkinderfchulen 25 cm ,

in Volksfchulen 33 cm betragen .
V . Gefundheitspflege des Gehöres .

Durch zeitweife Diktatübungen follen fchwerhörige Kinder erkannt werden .
Mufikunterriclit wird felir empfohlen, befonders der Gefang ftärkt die Lungen .
Wegen der Möglichkeit guter Verftändigung foll die Klaftenhöhe 4,50 m nicht überfteigen.

VI . Wafferverforgung und Ausfpeifung .
Brunnen lind entfernt von Senkgruben anzulegen ; lie find bis zum Wafier -

fpiegel forgfältig auszumauern und zu überdecken .
In Kleinkinderfchulen follen die Kinder nur gutes Trinkwaffer , aber keine Nahrung erhalten . In

Volksfchulen können Vorkehrungen zur Bereitung warmer Speifen oder zur Erwärmung mitgebrachter
Speifen getroffen werden . „Die Schule foll Schule bleiben und nicht zur Herberge werden .“

VII . Vom Schlaf .
Kinder unter 12 Jahren bedürfen mindeftens neun , ältere acht Stunden Schlaf .

VIII . Arbeitseinteilung und Ruhepaufen .
Acht Stunden Schlaf, acht Stunden Befchäftigung und acht Stunden Erholung in freier Luft wird

für Erwachfene als wiinfchenswert angefehen ; demgemäfs ift die Befchäftigungszeit für Kinder ent-
fprechend gering anzunehmen . Bei 22 bis 80 Grad C . im Schatten follen Hitzferien eintreten .

IX . Schularzt .
Allwöchentlich foll der Schularzt infpizieren und feine Wahrnehmungen eintragen .

X . Schulbauten .
Es wird empfohlen, eine Enquete zur Feftftellung der beften Anordnungen

der Schulräume einzuberufen. Auch foll eine Ausftellung von Schulhausplänen
erfolgen , die auf Grund von genau feftgeftellten Programmen verfafst fein follen.

Im Jahre 1882 hat im Trocadero eine Ausftellung von ungefähr 400 Schulplänen ftattgefunden , die
allerdings auf Grund der Beftimmungen des Reglements vom 17 . Juni 1880 verfafst waren . Die neuer¬
liche Preisausfchreibung follte den Konkurrenten freie Hand laffen. Für Dorffchulen foll ein unbegrenztes
Grundftück als zur Verfügung flehend angenommen werden , für Stadtfchulen ein Mittelplatz oder Eckplatz .
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142.
Verfügung

vom
28. Auguft 1892.

XI . Einrichtung .
Der Bericht fchlägt eine befondere Type für das Geftühl vor . Bei den ein-

fitzigen Geftühlen foll der Unterbau der Bank und des Tifches aus Gufseifen her -

geftellt werden , um ftabil zu fein und eine leichte Reinhaltung zu ermöglichen .
Einfitzige Geftühle werden den zweifitzigen vorgezogen . Bei mehr als zwei
Sitzen mufs die Tifchplatte oder der Sitz beweglich fein . Die Rücklehne foll
nicht höher als die Tifchplatte fein . Es empfiehlt lieh , das Geftühl durch An¬

ordnung eines Fufsbrettes zu heben , da hierdurch die Füfse warm gehalten wer¬
den und lieh der Lehrer nicht zu fehr herabbücken mufs.

Bei Einfitzern können fechs Reihen mit 46 cm breiten Zwifchengängen , einem 70 c™ breiten Mittel¬

gang und 60 cm breiten Seitengängen angeordnet werden , wonach fich höchftens 7,30 m Tiefe ergeben .
Bei zweifitzigen Geftühlen mit 70 cm Mittel - , 60 cm Zwilchen- und 60 cm Seitengängen ergeben fich

ebenfalls 7,30 m Tiefe für vier Reihen (bezw . acht Plätze ).
Es empfehlen fich vier Typen : Nr . I für 1,00 bis 1,10 m, Nr . II für 1,11 bis 1,20 m, Nr . III für 1,21

bis 1,35 m und Nr . IV für 1,36 bis 1,50 m Körpergröfse . Die Zuweifung des Geftühles foll auf Grund

zweimaliger jährlicher Meffung erfolgen . Die Tifchplatte erhalte 15 bis 18 Grad Neigung . Es empfiehlt
fich eine feile Tifchplatte und Nulldiftanz . Sonftige Beftimmungen find nach bekannten Angaben verfafst.

Eine Verfügung des franzöfifchen Unterrichtsminifters vom 28. Au¬

guft 1892 fordert die Einholung des Gutachtens des Gefundheitsrates bei der

Erbauung von Schulen . Bei Epidemien ift die Urfache der Übertragung an -
fteckender Krankheiten wiederholt in den gefundheitlich mangelhaften Ver -

hältniffen der Schulen gefunden worden . Hätte man das Urteil der Gefund -
heitsräte eingeholt , fo würde ficherlich mancher Mifsgriff in diefer Beziehung ,
namentlich was die Wahl des Bauplatzes anbelangt , vermieden worden fein.

Seitdem das Gefetz die Familien zwingt , ihre Kinder zur Schule zu fchicken , falls felbe nicht zu

Haufe einen paffenden Unterricht erhalten , ift es die Pflicht der Regierung , in jeder Weife die Gefund-

heit der Schüler zu fchützen .
Durch Rundfehreiben vom 18 . Dezember 1888 wurde unter Hinweis auf

den Erlafs vom 18 . Dezember 1848 verfügt , dafs das Urteil der Gefundheitsräte

jedesmal einzuholen fei , wo die Errichtung einer neuen Schule dies zu er¬
fordern fcheint .

Auf Grund der angeführten Tatfachen foll in den betreffenden Fällen den Verwaltungen zur

befonderen Pflicht gemacht werden , in Zukunft kein Schulhaus zu erbauen , über deffen Bauplatz , Plan

und Einrichtung der Gefundheitsrat nicht fein Urteil abgegeben hat .
Die Verordnung vom Jahre 1893 , betreffend Mafsregeln zur Verhütung

und Bekämpfung von Epidemien in den Volksfchulen , umfafst 3 Abfchnitte . vom Jahre 1893,
Abfchnitt I enthält allgemeine Mafsregeln , um die Verbreitung anfteckender
Krankheiten zu vermeiden .

1) Die Schulen müffen mit reinem Waffer (Quellwaffer , filtriertem oder

gekochtem Waffer ) verfehen fein ; nur folches darf den Schülern zur Verfügung
geftellt werden .

2 ) Die Aborte der Schulen dürfen nicht in unmittelbarer Verbindung mit
den Klaffen ftehen . Die Gruben müffen dicht und foweit als möglich von den
Brunnen entfernt fein .

3) Während der Paufen und am Abend find die Schulzimmer , nachdem die Schüler diefelben ver¬
laßen haben , durch Offnen fämtlicher Fenfter zu lüften .

4) Die Reinigung der Fufsböden darf nicht trocken mittels Ausfegen gefchehen , fondern nur mit

einem feuchten Scheuerlappen .
5 ) Wöchentlich einmal foll ein gründliches Scheuern der Fufsböden mit einer antifeptifchen Flüffig-

keit vorgenommen werden . Ein entfprechendes Abwafchen der Wände mufs wenigftens zweimal jährlich ,
in den Öfter- und den grofsen Ferien , ftattfinden .

6) Die Reinlichkeit der Kinder wird bei ihrer Ankunft in der Schule überwacht . Jedes Kind
mufs fich, bevor es nach der Paufe wieder in die Klaffe eintritt , die Hände wafchen.

5 *

I
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Abfchnitt II behandelt die allgemeinen Mafsregeln zur Zeit einer Epi¬
demie .

7) Der Schulfchlufs darf nur in den in § 14 angegebenen Fällen verfügt werden . Vorher find

die allmählichen Entlaffungen und die im folgenden befchriebenen Desinfektionen vorzunehmen .
8) Jedes fiebernde Kind mufs unmittelbar aus der Schule entfernt oder falls es fich in einem

Internate befindet , in die Krankenabteilung überführt werden .

9) Kinder , die nachweislich von einer anfteckenden Krankheit befallen find , haben die Schule

zu verlaßen ; hält es der ärztliche Schulinfpektor für nötig , fo ift die Ausfchliefsung auch auf die Ge-

fchwifter des befallenen Kindes , ja felbft auf alle dasfelbe Haus bewohnenden Kinder auszudehnen .

10 ) Die Desinfektion der Schulklaffe wird entweder in der Mittagszeit oder
am Abend , nachdem die Schüler den Unterrichtsraum verlaßen haben , vor¬
genommen. Sie umfafst das Abwafchen des Bodens und der Mauern , das Be-
fprengen der Karten und der übrigen an den Wänden befindlichen Gegenftände,
das Scheuern der Geftühle, Karten u . f. w. mit einer antifeptifchen Löfung. Der
Platz des kranken Zöglings ift befonders gut und gründlich zu desinfizieren,
feine Bücher , Hefte u. f. w . find zu verbrennen ; letzteres gilt auch von den
Spielfachen und ähnlichen Gegenftänden der Kleinkinderfchulen , fofern An-
fteckungsftoff daran haften könnte.

11 ) Die Familie eines jeden mit einer anfteckenden Krankheit behafteten Kindes erhält Mitteilung
über die gegen die Weiterverbreitung derfelben zu ergreifenden Maßregeln ; zugleich wird ihr eingefchärft ,
dafs das Kind erft dann wieder zur Schule kommen darf , wenn es gebadet und mehrere Male mit Seife

gewafchen, und wenn alle feine Kleider entweder desinfiziert oder in kochendem Waffer gewafchen wurden .
12) Die erkrankt gewefenen Kinder dürfen nur auf Grund eines ärztlichen Zeugniffes und nach

Ablauf der vorgefchriebenen Zeit wieder zum Unterricht zugeiaffen werden .
13) Sobald die Schliefsung der Schule nötig geworden , wird an alle Eltern der Kinder ein

Exemplar der auf die betreffende epidemifche Krankheit bezügliche Belehrung gefchickt .

Abfchnitt III behandelt die befonderen Mafsregeln für die einzelnen
anfteckenden Krankheiten .

14) Die Dauer der Ifolierung beträgt 40 Tage bei Scharlach , Pocken , Windpocken und Diphtherie ,
16 Tage bei Mafern und Varialoiden , 3 Wochen beim Keuchhuften nach dem vollkommenen Ver -

fchwinden der charakteriftifchen Huftenftöfse.

p4 - Ein Gutachten des Gefundheitsrates vom Seine - Departement vom
vom jakre 1893. 4* Auguft 1893 enthält einen ausführlichen Bericht über die gefundheitlichen

Verhältniffe in den Schulen und empfiehlt beftimmte Abänderungen an der
Schulbauordnung vom 28 . Juli 1882 , die teils allgemeiner Natur find , teils aber
dem Bedürfniffe entfpringen , für ftädtifche Schulen gefonderte Bauvorfchriften
zu erlaffen 20 ) .

Im wefentlichen find folgende n Abänderungen in Yorfchlag gebracht :
1 ) Die Grundmauern find aus Bruchftein und hydraulifchem Mörtel herzu-

ftellen . Das Mauerwerk des Erdgefchoffes ift ohne Unterfchied des verwendeten
Baumateriales mit hydraulifchem Mörtel zu verputzen.

2) Der Fufsboden des Erdgefchoffes ift gegen das Erdreich zu ifolieren.
Bei mangelnder Unterkellerung genügt nicht die Herftellung einer undurchläffigen Schicht zur

Abhaltung der Grundfeuchtigkeit , fondern nur ein Hohlboden , am bellen in Form einer begehbaren
Unterlüftung .

Die Höhe des Erdgefchofsbodens über dem Erdreich foll mindeftens 0,60 m
betragen .

3) Es fehlt bei den Beftimmungen über die Treppen die Forderung der
Feuerficherheit.

Gipsmörtelverputz an der Unterfläche der Stein- oder Holztreppe gewährt erfahrungsgemäfs einen
bedeutenden Schutz bei Feuersgefahr .

20) Siehe : M . Bunel . Rapport für l 'Hygiene des ecoles t Paris 1893.
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4) Es wird nur die einfeitige Beleuchtung der Lehrzimmer empfohlen , wobei
die Orientierung nach Norden unterfagt ift. Bei zweifeitiger Beleuchtung von
links und rechts mufs die Achfe des Lehrzimmers womöglich von N . N . O . nach
S . S .W . geftellt werden , wobei eine Abweichung in der Nord - Südrichtung bis zu
einem Winkel von 40 Grad zuläffig erfcheint .

Die Beleuchtung der Lehrzimmer durch Deckenlicht ift auch zuzulaffen , da viele Fachleute diefe

Beleuchtungsart als vortrefflich bezeichnen . Das Ideal der Beleuchtung wäre Seitenlicht von links und
Deckenlicht , ähnlich wie es von Kninftlern für Atelierräume gefordert wird .

Die Mindeftentfernung von 8,00 m zwifchen den Belichtungsflächen und Nach¬
barobjekten ift für ftädtifche BauverhältnilTe, wo die Gebäudehöhe beträchtlich
ift , ungenügend . Die Entfernung von Nachbargebäuden follte nur im Verhältnis
zu deren Höhe feftgeftellt werden .

5) Der in Afphalt gelegte harte Fufsboden ift mit Trockenfirnis , Ölfarbe
oder einem anderen undurchläffigen Stoffe einzulaffen.

6 ) Für die Ummantelung gufseiferner Öfen wird Fayence oder gebrannter
Ton empfohlen . Die Frifchluftentnahme zum Ofen foll ftets unmittelbar von
aufsen erfolgen . Die verdorbene Zimmerluft ift in der Nähe des Fufsbodens
abzuleiten .

7) Aufser der Lüftung durch bewegliche und heilbare Fenfterflügel ift für die wärmere Jahreszeit
befonders in ftädtifchen Schulen , die an lärmenden Strafsen liegen , eine beftändige Lüftung mit motori -
fchem Betrieb erwünfclit .

8) Die Innenwände des Schulgebäudes find zu glätten und zu firnißen , damit fich kein Staub
anfammele und felbe leicht wafchbar bleiben .

9) Alle Auslaufbrunnen find mit Quellwaffer zu fpeifen und mit einem Filter zu verfehen , das
wöchentlich zu reinigen ift . In Fällen von Epidemien ift das Wafier zu kochen und zu filtrieren .
Brunnenwaffer ift vor der Zulaffung zum Gebrauch zu unterfuchen .

10) In den Gängen oder Vorräumen der Lehrzimmer find Wafchftände mit filtriertem Waffer
aufzuftellen.

11) Die Hockaborte nach dem türkifchen Syftem find zu verbieten und find

freiftehende Sitze mit ovalen abhebbaren Holzringen anzubringen , die ein
Stehen auf dem Sitze unmöglich machen . Die Pifsftände find mit entfprechender
Wafferfpülung einzurichten . Fefte Senkgruben follen nur ausnahmsweife be¬
willigt werden .

Da zufolge des Minifterialerlaffes vom 29 . Auguft 1892 kein Schulgebäude
errichtet werden darf , bevor nicht der Gefundheitsrat fein Gutachten über die
Wahl des Bauplatzes , fowie über die Pläne und Einrichtung des Schulhaufes
abgegeben hat , empfiehlt der Gefundheitsrat des Seine -Departements die Vor¬
nahme diefer Prüfung auf Grund nachflehender , in Schlagworten angegebener
Punkte :

x) Lage des Schulhaufes . — Trockenheit und Luftbefchaffenheit ; Urfachen vorkommender Ver¬
unreinigung der Luft durch die Nachbarfchaft ; Entfernung von Friedhöfen , unreinlichen , beläftigenden
und gefährlichen Anlagen ; Vermeidung der Nähe belebter und lärmender Strafsen ; Höhe der Nachbar¬
gebäude und Abftand von denfelben ; Strafeenbreite .

2) Bodenbefchaffenheit . — Geologifches Profil ; ebener oder geneigter Boden ; Stellung der
Gebäude nach den Himmelsrichtungen .

3) Gefamtausmafs des Bauplatzes , der Gebäude , der Höfe und Spielplätze ; Einfriedigung
des Schulgrundftückes .

4) Bauweife . — Mauern (Bruchftein , Hauftein , Ziegel oder Holz ) ; Durchläffigkeit der Bauftoffe ;
Mörtel und Bewurf ; Unterkellerung ; Höhe des Erdgefchoffes über dem Fufsboden ; Bedachung ; Zahl
der Stockwerke ; Einteilung ; Stiegen ; Flur ; Gänge ; Fufsboden .

5) Lehrzimmer . — Form ; Höhe ; Rauminhalt ; Zahl und Verteilung der Öffnungen ; Fufsboden
und Decke ; Verkleidung der Mauern ; Natürliche Beleuchtung (ein - oder zweifeitig) ; Zahl , Anordnung
und Gröfse der Fenfter ; Künftliche Beleuchtung ; Lüftung ; Heizung .
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Gröfse,

146.
Lage .

147.
Entwäfferung,

148.
Beifpiel.

6) Bedeckter Spielplatz . — Nebenräume desfelben ; Turnraum .

7) Erkolungsbof . — Niveauverhältnifie und Ableitung der Niederfchläge ; Trink- und Nutzwaffer .
8 ) Aborte . — Zahl ; Sitzeinrichtung ; Pifsftände ; Senkgruben , Tonnen , Schwemmkanäle .

9) Wohnungen des Lehrers und der Hilfslehrer .

5 . Kapitel .
Das Volksfchulhaus und feine Nebenanlagen .

A) Schulgrundftück .

Nur in Landgemeinden mit billigem Grundwert wird man in der Lage fein ,
das Schulgrundftück in einer Gröfse zu erhalten , bei der 10,00 qm auf ein Schul¬
kind entfallen.

In Städten wird diefes Ausmafs oft unverhältnismäfsige Koften verurfachen . Allerdings wird zur

Flächenausdehnung des Grundftückes bei mehrgefchoffigen Bauten die Fläche der einzelnen Gefchoffe

befonders dazu gerechnet , fo dafs beifpielsweife ein dreigefchoffiger Bau mit 100,00 qm Grundfläche für

300,00 qm angenommen wird , wodurch alfo das Mindeftflächenerfordernis von 10,00 qm für ein Schulkind

erreicht werden kann .
In Landgemeinden foll ftets in unmittelbarer Nähe des Schulhaufes ein

Garten angelegt werden.
Um einen, hierzu geeigneten Boden und auch die Nachbarfchaft eines Wafferlaufes zu gewinnen ,

wird man oft auf die zentrale Lage des Grundftückes verzichten und das Schulhaus in nicht zu grofser

Entfernung von der Ortfchaft erbauen.
Das Schulgrundftück foll eine möglichft zentrale Lage haben , leicht zu¬

gänglich fein und fernab von allen unpaffenden Nachbarfchaften liegen. Vorteil¬
haft ift die Nähe von Gärten und Pflanzungen, falls diefelben nicht lichtraubend
und feucht gelegen find ; auch tragen zunächft liegende Plätze zur Vergröfserung
des Luftraumes bei .

Bei der Wahl des Grundftückes empfiehlt fich ftets eine erhöhte Lage , die belfere Gewähr für reine

und gefunde Luft bietet , während tiefere Lagen häufig den Gefahren der Grundfeuchtigkeit ausgefetzt
find. Man vermeide lehmigen und wafferhaltigen Boden und wähle belfer fandigen und kalkigen Grund .

Fehlt es an trockenem Boden , fo trachte man , denfelben zu entwäffern.
Die allenfalls erforderliche Entwäfferung des Bodens kann durch Aus¬

führung von Steingerinnen oder durch Drainage erfolgen 21 ).
Erftere beftehen aus unten 20 cm und oben etwa 40 cn> breiten Gräben , die mit reinem , beffer mit

gewafchenem Kies von 0,7 cm Korngröfse angefüllt werden , worauf Sand oder grober Kies und Erde
kommt. Bei der Wahl von Drainröhren legt man diefe wenige Centimeter im Durclimeffer meffenden
Röhren ftumpf aneinander , wobei das im Graben angefammelte Waffer in den undichten Anfchlüffen

eindringt und durch ein paffendes Gefälle durch die Röhren entfernt wird . Man bringt auf die Rohre
eine 20 cra hohe Lehmfchicht und darüber gewöhnliche Erde in 25 cm hohen Lagen .

Von Wichtigkeit ift bei beiden Syftemen die Regelung des Gefälles, das nur einige Millimeter auf
einen Meter betragen mufs . Die abfliefsenden WäfTer find zu fammeln und an der tiefften Stelle in ein
Gerinne oder in einen Kanal zu leiten .

Die Drainage wird rings um das Gebäude in einer Tiefe von ungefähr 1,00 m unter dem
Boden geführt . Bei der Möglichkeit eines Rückftaues wird man die Drainrohre unter die Höhe der
Kellerfohle legen . In der Regel genügt eine Reihe von Drainagegräben , nur bei fehr durchläffigem
Boden legt man zwei parallele Gräben nebeneinander . In ganz befonders ungünftigen Fallen und bei
häufigem Rückftau werden in beftimmten Entfernungen fenkrechte Drainrohre verwendet , die das Waffer
im Inneren anfteigen laffen , welches fodann durch gewöhnliche Drainröhren gefammelt wird . Um die
fenkrechten Rohre anzubringen , fchlägt man Pfähle in enlfprechende Tiefe, die man vor dem Einbringen
der Rohre entfernt . Die Verbindung der Rohre erfolgt in diefem Fall durch Muffen.

Fig . 58 zeigt das Beifpiel eines Lageplanes für ein zweiklaffiges Land-
fchulhaus 22 ) .

21) Siehe : Planat . Nouveau Reglement Paris 1880. S . 33.
2") Siehe : F , Narjoux . Les ecoles pubhques en France et en Anglelerre . Paris 1881. S . 136.
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